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Schriftliche Stellungnahme zum Gesetzesentwurf 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Die HUSKJ begrüßt den vorliegenden Gesetzentwurf „zur Erleichterung der 
Bürgerbeteiligung auf Gemeindeebene und zur Änderung kommunalrechtlicher 
Rechtsvorschriften“. In der folgenden Stellungnahme würden wir jedoch primär auf den § 4c, 
„Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“ eingehen wollen, da wir als Dachverband der 
kommunalen hessischen Kinder- und Jugendbeteiligungsgremien in diesem Bereich Experte 
sind.  

Die in § 4c (1) beschriebene Muss-Bestimmung halten wir für eine notwendige gesetzliche 
Verankerung der Kinder- und Jugendbeteiligung. Kinder und Jugendliche haben keine 
Möglichkeit, ihrer Stimme in Form einer Wahl Ausdruck zu verleihen, daher erscheint es 
sinnvoll, die angemessene Berücksichtigung der Interessen von Kindern und Jugendlichen 
bei der parlamentarischen Willensbildung anderweitig zu gewährleisten. Insbesondere 
Kinder- und Jugendbeteiligungsgremien (bzw. Jugendvertretungen) sind hierzu besonders 
geeignet. 

Wir, die HUSKJ, halten ein verpflichtendes Antrags- und Anhörungsrecht für Kinder und 
Jugendliche, so wie es im Gesetzentwurf beschrieben ist, für sehr wichtig. Dennoch bleibt 
unklar, was passiert, wenn sich eine Kommune dazu entscheiden sollte, kein festes 
Gremium einzurichten, und wie es dann den Kindern und Jugendlichen möglich sein soll, 
sich auf kommunaler Ebene in angemessener Weise politisch zu beteiligen. Es ist uns 
bewusst, dass die Rahmenbedingungen in den hessischen Gemeinden unterschiedlich sind 
und darauf Rücksicht genommen werden muss. Gleichzeitig sollte zusätzlich in den 
Kommunen, in denen Jugendliche selbst den Wunsch nach einem kommunalen 
Jugendbeteiligungsgremium äußern, den Jugendlichen verpflichtend die Möglichkeit 
gegeben werden, dies vor die Gemeindevertretung zu tragen. Dies ermöglicht der Gemeinde 
trotzdem noch, das für sie geeignete Verfahren zu finden. Ein möglicher Gesetzestext 
könnte, nach dem Vorbild Baden-Württembergs, folgendermaßen lauten: „Jugendliche 
können die Einrichtung einer Jugendvertretung beantragen. [...] Die Gemeindevertretung hat 
innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Antrags über die Einrichtung der 
Jugendvertretung zu entscheiden; sie hat hierbei Vertreter der Jugendlichen zu hören.“ 

Neben der Stärkung der Mitwirkungsrechte von Kindern und Jugendlichen auf kommunaler 
Ebene ist die Partizipation ebendieser am Gesetzgebungsverfahren auf Landesebene nach 
einem ähnlichen Modell erstrebenswert. Hierbei verweisen wir auf das von verschiedenen 
Verbänden (u.a. dem Landesjugendring, der LSV, der HUSKJ, etc.) ausgearbeitete 
Konzeptpapier zur „Jugendbeteiligung auf Landesebene“.  

Des Weiteren benötigen die Kinder und Jugendlichen in kommunalen 
Jugendbeteiligungsgremien Weiterbildungs- und Austauschmöglichkeiten untereinander. 
Beides ist unseres Erachtens notwendig für die Stärkung der kommunalen 
Jugendbeteiligungsgremien. (Für genauere Ausführungen oder Rückfragen zu diesem Punkt 
sind wir jeder Zeit unter info@huskj.de erreichbar.)    
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Die Aufnahme der „erforderlichen Mittel“, die den Kinder-und Jugendvertretungen zur 
Erledigung ihrer Aufgaben zur Verfügung zu stellen sind, in § 4c (2) begrüßt die HUSKJ sehr. 
Als Ergänzung und Verbesserung würden wir allerdings eine genauere Definition des Begriffs 
und der Verantwortlichkeit für die Bereitstellung der Mittel vorschlagen. Ein funktionierendes 
Kinder- und Jugendgremium hat auch umfassende Bedürfnisse, die kostenintensivere 
Bestandteile, wie einen eigenen Raum oder eine pädagogische Betreuung beinhalten 
können. Insbesondere eine pädagogische Betreuung ist aus vielerlei Gründen essenziell für 
das Gelingen von kommunalen Kinder- und Jugendgremien. Die pädagogische Betreuung 
unterstützt maßgeblich bei der Organisation von Sitzungen, übernimmt die Aufsichtspflicht 
auf Sitzungen oder Klausurtagungen, ist oftmals das Bindeglied zwischen den 
unterschiedlich alten Mitgliedern des Jugendbeteiligungsgremiums, etc., um ein paar der 
Gründe für deren Notwendigkeit zu nennen. Darüber hinaus ist beispielsweise ein eigenes 
Budget zur Selbstverwaltung für das Kinder- und Jugendgremium sehr empfehlenswert. 
Auch dies wird im bisherigen Gesetzentwurf nicht konkret genannt. 

Der HUSKJ ist bewusst, dass diese Kosten in ihrer Gesamtheit nur schwer für manche 
Gemeinden zu stemmen sind; hier gilt es dann Kompromisse zu finden. Gleichzeitig sind 
diese Mittel jedoch außerordentlich wichtig. Dies sollte entsprechend kommuniziert werden. 
Jugendbeteiligung kann nur funktionieren, wenn auch die entsprechend notwendigen Mittel 
in die Hand genommen werden, damit sie nicht nur auf dem Papier steht. In vielen 
Gemeindehaushalten ist eine solch umfassende Finanzierung von Kinder- und 
Jugendvertretungen nicht eingeplant und kann auch in Zukunft ohne eine zusätzliche 
finanzielle Belastung für die Gemeinde nicht eingeplant werden. Eine klare Definition der 
Verantwortlichkeit, auch von Seiten des Landes, wäre wünschenswert, um verzögernde 
Debatten zu vermeiden. Konkret würde dies beispielsweise eine finanzielle Unterstützung 
der jeweiligen Kommunen durch das Land bedeuten. Die Umsetzung von wirksamer Kinder- 
und Jugendbeteiligung sollte nicht an fehlenden finanziellen Mitteln der Gemeinden 
scheitern.  

Die in § 4c (3) genannte Ehrenamtlichkeit halten wir für selbstverständlich. Gleichzeitig 
schließt Ehrenamtlichkeit die entsprechende Anerkennung der Engagierten 
selbstverständlich nicht aus. Es ist auch in Jugendbeteiligungsgremien vielerorts gängige 
Praxis, dass diese Anerkennung beispielsweise in Form von Sitzungsgeld erfolgt (ähnlich wie 
in Gemeindevertretungen, jedoch mit geringeren Beträgen). Dies wäre unseres Erachtens 
zumindest als Soll-Bestimmung in den Gesetzentwurf aufzunehmen. 

Abschließend möchten wir nochmals betonen, dass wir diesen Gesetzentwurf unterstützen, 
wären jedoch auch dankbar, wenn unsere Anmerkungen im weiteren Verfahren 
Berücksichtigung finden würden. 

Gez. Vorstand der HUSKJ, sowie die „Projektgruppe Landtagsanhörung“, vertreten durch 

Leonie Borst, Sara von Zander, Hannes Scheib, Luca Uschmann und Mareike von Tiling 

Gesendet i.A. Luca Uschmann 
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         Landesseniorenvertretung Hessen e.V.

Stellungnahme zum Gesetzentwurf der SPD Fraktion
Drucksache 20/11081

Sehr geehrte Frau Lingelbach,

sehr geehrte Frau Hoffmann,

als Landesseniorenvertretung Hessen sind wir natürlich sehr an den Änderungen der Hessischen 
Gemeindeordnung (HGO) und hier insbesondere an dem § 8c HGO, § 8a Hessische Landkreisordnung
(HKO) sowie dem neuen § 89 HGO interessiert.

Zur Zeit ist die Beteiligung/Einbindung von Senioren mit  den Seniorenbeiräten in die kommunale Arbeit
nur in einem eng gesetzten Rahmen der HGO und der Hessischen Landkreisordnung möglich.

Das kann immer wieder zur Ablehnung von Seniorenbeiräten bzw. zu kuriosen Seniorenbeiräte führen.

Wir begrüßen die Initiative für die Beteiligung von Senioren unter der vorgeschlagenen Voraussetzung 
weitgehend.

Die im neuen § 89 HGO dargelegten Bedingungen werden seit mehreren Jahren in einigen 
Gemeinden und Städten bereits gelebt und führen bei den Beteiligten zu hohem Zuspruch. Sie 
erzeugen ein „Wir“ und „Verstanden worden zu sein“ Gefühl. Auch würden diese in Hessen zu einer 
einheitlichen Seniorenbeirat-Struktur beitragen.

Wir bedauern schon lange, dass es in Hessen zu keiner landesübergreifenden Struktur der 
Seniorenbeiräte gekommen ist.

Der LSVH wir mit den Einführen des § 89 in die Lage versetzt, bei der Neugründung von 
Seniorenbeiräten fachliche und sachliche Beratungen und Schulungen von neuen Seniorenbeiräten 
sicherzustellen.

Landesseniorenverband-Hessen
Stellvertretender Vorsitzender
Klaus Reifert
Feuerbachstr. 31
65199 Wiesbaden
Ruf.: 01711491949

E-Mail:  lsvhessen@t-online.

Bankverbindung:Commerzbank WiesbadenIBAN: DE07 5104 0038 0519 0871 00BIC:    COBADEFFXXX

Telefon: 06 11 -  9 88 71 19
Telefax: 06 11 -  9 88 71 24
E-Mail:  lsvhessen@t-online.de

Bürozeiten: 
Mo - Fr 9:30 – 12:00 Uhr

Wiesbaden 22. Oktober 2023

Hessischer Landtag
Innenausschuss des Hessischen Landtags

Per E-Mail an
c.lingelbach@ltg.hessen.de
m.mueller@ltg.hessen.de
S.Hoffmann@ltg.hessen.de
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